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Die Kırche un die Medien

Nur Dieger diesmal auszumachen, als das Bundesverfassungsgericht
Junı 1981 SC1IN drıittes Fernsehurteıil bekanntgab „Absage den Kommerz-

Rundtunk“ ommentierten dıe „Karlsruhe öffnet die Tur für C1inN freıes
Fernsehen“ > schrieb Enno Loewenstern der „Welt“ für die anderen. ber da
W ar dıe „Frankturter Allgemeıine“ SCHAUCTHK. „Privatfunk darf seın  “ ber-

<<schrieb SIC ıhren Artikel, „aber Bedingungen.
I)Das Urteil WTr VO  3 mehreren Seıiten IMI Spannung worden In dıesem

Auftsatz fragen WILE ach der Stellung der katholischen Kırche den
Entwicklungen Rundfunkbereich also 7ASDE Kabelkommunikatıon, dem sıch
anbahnenden Satellitenfernsehen, den Formen elektronischer Textkommunika-
L10N WIC Bildschirm- un Videotext Daftfür enthält das Urteıl CIN1ISC Erwagungen,
dıe auch für dıie Kırche und ıhre Rundfunkarbeıit bedenken sınd Angesichts der

Kommunikationstechnologien wiırd die Kirche ıhre bisherigen Positionen
überprüfen haben Welche sınd das? Was verändert sıch MI den Medien?

Von welcher Art wırd dıe umfassende kıirchliche Verantwortung SCIMN INUSSCIL, die
der Kırche 1 aber auch gerade gegenüber den Medien zukommt?

Das Urteıil des Bundesverfassungsgerichts
Das Urteıil des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hatte 111all schon

vVOrWCS als „drıttes“ Fernsehurteil gekennzeichnet ber daraus wurde ein
„grofßes un umfassendes Fernsehurteıil WIC Jahr 1961 als sıch die Rıchter

Adenauers „Deutschland Fernsehen mbH“ aussprachen un die medien-
politische Grundlinie für das Rundfunkwesen testschrieben Das ZWEEIlTte, SO9C-
nannte Mehrwertsteuer Urteıil AaUS dem Jahr 1971 hat diese medienpolitische { .ınıe

bestätigt Beı dem Fernsehurteıil 115 CS auch nıcht die grundlegend
Techniken WI1IC Kabel- un: Satellitenfernsehen sondern Bestimmungen

des saarländiıschen Rundfunkgesetzes das 1967 die Zulassung Rundfunk-
sender geregelt hatte Diıiese Bestimmungen wurden tüur nıchtig erklärt Somıt W Aar

CiNEe Randfrage AUsS dem herkömmlichen Rundfunkbereich beurteilen un der
Spruch galt gewissermaßen den alten, nıcht den Medien

Gleichzeıitig bestätigt und bekräftigt dieses dritte Fernsehurteıil och einmal da{fß
Rundfunk (Hörfunk un Fernsehen) verfassungsrechtlıch zulässıg SC1,
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allerdings 11UTr der Bedingung gesetzlicher Regelungen ach dem Pluralismus-
gebot durch die jeweıls zuständıgen Landesgesetzgeber, die 1U zu Handeln
aufgefordert sınd Den Überlegungen, W1€e Rundfunk organısıeren sel, 1st eıne
begriffliche Klärung der Rundfunkfreiheit vorangestellt. In ıhr seıen auch „subjek-
t1ve Rechte“ eingeschlossen. Allerdings Afßt das Gericht dıe rage, ob CS eın
einklagbares subjektives Recht ZHAT: Rundfunkveranstaltung o1bt, weıterhın ZUur

Prüfung offen: 6S bleibt abzuwarten, WAanln die Klage autf Zulassung ZU

Privatfunk sıch darauf beruft. „Freıe Meinungsbildung“, tormuliert es das
Urteıl;, „vollzieht sıch 1ın einem Prozefß der Kommunıikation. Sıe auft der eınen
Seıte die Freiheıit VOTaUs, Meınungen außern un verbreıten, auf der anderen
Seıte die Freıiheıt, geäußerte Meınungen DA Kenntnıiıs nehmen, sıch
ıntormiıeren.“ Artıkel des Grundgesetzes gewährleistet dıie Meıinungsäufßerungs-,
Meinungsverbreitungs- un Intormationsfreiheit als Menschenrechte. Indem
das CUL, sucht zugleıch diesen Prozefß verfassungsrechtlich schützen. In den
Augen des Gerichts begründet 1Insoweıt subjektive Rechte, un „1m Zusammen-
hang damıt normıiert die Meinungsfreıiheıt als objektives Prinzıp der (sesamt-
rechtsordnung, wobel subjektiv- un: objektivrechtliche Elemente einander bedin-
sCh und stützen“

uch für die kırchliche Haltung Zur Medienordnung dürfte 6S iın Zukunft
entscheidend se1ın, da{fß 1mM Streıt die künftigen Organısatiıonsformen der
elektronischen Medien die Proportionen zurechtgerückt werden. Der zentrale
Charakter der Rundfunktfreiheit als Freiheitsverbürgung hat dıe Priorität. Demge-
mäß 1St dıe Rundfunkfreiheit diıenende Freiheıt, „Ireıe un umtassende Meınungs-
bildung durch den Rundtfunk gewaäahrleisten“ (32) Wıe enugen dıe bestehenden
öttentlich-rechtlichen Anstalten diesem Gebot? Das WTr nıcht Gegenstand der
Klage SCWESCH. ber Wenn gesellschaftlıch relevante Gruppen W1e die Kırche ıhre
umtassende Verantwortung nıcht L1UT als Lıppendienst auffassen und WeNn sS1e sıch
nıcht 1Ur 1n der zweckmäßfßßigen Beanspruchung kırchlicher Sendungen erschöpft,
ann oilt CD die Freiheıt, Unabhängigkeıt un: Pluralıtät auch des öftfentlich-
rechtlichen Rundfunks 1m SaNzCh sıchern un hıerzu iın den Aufsichtsgremien
nıcht schweıgen, solange 1Ur das Kırchliche läuft Man hätte sıch 1er bısweilen
in der Vergangenheıt eın deutlicheres, präazıses un: konkretes Wort der Kırche
offenbaren Mißständen 1m öffentlich-rechtlichen Rundfunkwesen s un der Men-
schen wiıllen“ gewünscht, W1e€e c5 jetzt mındestens „zwıschen den Zeilen“ 1mM
Urteıl nachzulesen 1St Paul] Mıkat tormuliıerte iın eiınem bereıts 1958 gehaltenen
Vortrag: „Dıie orge und Verantwortung der Kırche für dıe Freiheit des Menschen

cc3bedingt ıhre Verantwortung für die Freıiheıit des Rundtunks.
Die Karlsruher Rıchter ordern für die Eintührung prıvater Hörtfunk- und

Fernsehprogramme eıne gesetzliche Grundlage, 65 nıcht L1LUT be1 eıner „Grundent-
scheidung“ (wıe beim S5aar-Gesetz) bewenden lassen, sondern durch Vertfah-
rensregeln sıcherzustellen, damıt „der Rundfunk nıcht einer der einzelnen
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gesellschaftliıchen Gruppen ausgeliefert wırd, da{fß die 1n Betracht kommenden
gesellschaftlichen Kräfte 1m Gesamtprogramm Wort kommen un da{fß die
Freiheit der Berichterstattung unangetastet bleibt“ (35) Es sollen Leitgrundsätze
für den Inhalt des Gesamtprogramms aufgestellt werden, „die eın Mındestmaiß VO  ;

inhaltlıcher Ausgewogenheıt, Sachlichkeit un gegenseıtiger Achtung gewährlei-
sten  “ (39) Das sınd dıe Formulierungen AUS der vOransCcSangCchClcN Rechtspre-
chung, die hıermuit bestätigt wırd

Wıe sıeht diese posıtıve Ordnung AaUsS, die Vieltalt des Rundtunks gewährle1-
sten”? Das Grundgesetz, unterstreicht das Urteıl,; schreıibe keine bestimmte orm
der Rundfunkorganisation VO  —$ er Gesetzgeber habe lediglich das Gleichgewicht
des „Zu-Wort-Kommens“ der gesellschaftlichen Gruppen sıchern. Das könne
durch eıne „binnenpluralistische“ Struktur der privaten Veranstalter geschehen,
be] welcher der Einflu(ßß der 1n Betracht kommenden Kräfte „intern“ vermuiıttelt
wırd. Das könne aber auch durch eıne „außenpluralıstische“ Vieltalt hergestellt
werden, auf „externe“ Weıse: „Solange eıne hınreichende Zahl VO  w Frequenzen
nıcht AT Verfügung steht, dürfte eıne Möglıichkeıt, dieser Verantwortung gerecht

werden, in eıner Gestaltung lıegen, be1 welcher mehrere Meınungsträger jeweıils
zeıtlich begrenzt dieselbe Frequenz benutzen können.“ Dabe] obliegt eım
„außenpluralistischen“ Modell den einzelnen Veranstaltern keıine Ausgewogen-
eıt Ausdrücklich erwähnt wırd jedoch, da{fß namentlich für den Jugendschutz iın
den Rundfunkgesetzen dorge tragen se1l (38

Eis wiırd VO  e den Landesgesetzgebern abhängen, WwW1e€e S1€e vornehmlıich das
„außenpluralistische“ Modell privater Rundfunkveranstalter, denen die Kırche
ebenso W1e€e die Gewerkschaften der Zeıitungsverleger gehören könnten un:
sollten, in Verfahrensregeln konkretisieren. CS 1er bald einem medienpoliti-
schen Konsens der Länder kommt, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wiırd es mıttel-
und langfristig eıner, WECeNnN VOTrerst auch bescheidenen, Konkurrenz der
öffentlich-rechtlichen Anstalten 1n der Gestaltungstorm eınes „aufßenpluralısti-
schen“ Modells kommen, be1 dem auch die Kırchen ıhre Chancen haben
Insgesamt tragt das Urteil ımmer och eın Janusgesıicht.

Eıinerseıts weckt 6S konkrete Hotfnungen, da{fß dıe ın Artikel des Grundgeset-
ZCS gegebenen Freiheitsverbürgungen als grundlegende Indiyıidualrechte auch der
Rundfunkfreiheit in iıhrer einseıitigen Belegung durch eıne öffentlich-rechtliche
Konstruktion nıcht vorenthalten bleiben. Die Kommunikationstechniken
bringen Bewegung 1ın eın weıthın CYSEALFIES; öffentlich-rechtlich korsettiertes
Rundfunkwesen. Dessen Interessenten würden ohl lıebsten alle
Medien besetzen. ber 1er schiebt das dritte Fernsehurteil eınen deutlichen Riegel
VOT, womıt es auch dem unsınnıgen Schlagwort VO  - der publizıstischen ‚Gewal-
tenteilung“ zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk un prıvater Presse, die
quası verfassungsrechtlich geboten sel, seıne Grundlage entzieht. Es WAar nıemals
einsichtig, Ww1eso kırchliche Kreıse sıch für den Status JUO einer solchen „Gewal-
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tenteilung“ verwendeten und darın die kırchlichen Belange un: dıe Wertvorstel-
lungen des Christentums d besten autgehoben wuften. Diese Eınstellung
vermischte sıch häufig mıt Komponenten eıner deklarierten Maschıinenstürmerei,
als ob das I  „Böse in den Technologien stecke: 5 se1ı nıcht alles verantwortbar, W as

machbar 1St Diıeser Spruch stimmt iımmer, aber für dıe Medien o1ıbt nıchts
er, Wenn CS konkret un politisch wırd Es ware strätlicher Leichtsinn, das
„Machbare“ der Kommuniıkationstormen mıt allen Chancen tür Mensch,
Relıgion un Kırche dauernd angstlich VOTr sıch herzuschieben.

Andererseıits sıeht sıch dıe Rundfunkfreiheıit als Menschen- un Bürgerrecht
wıederum dıe „gesellschaftliche“ KandareSWıe 1m Urteil VO  } 1961
bleibt diıe Rundfunkfreiheit den „gesellschaftlıch relevanten Gruppen” anverifraut

W 4S das auch se1l Inzwischen haben WIr damıt Erfahrungen gesammelt. Das
öffentlich-rechtliche Kontrollmodell MIt seiınen Aufsichtsgremien hat nıcht
erbracht, W as INa sıch davon versprochen: Ausgewogenheıt! S1ıe 1St ZUr Chımäare
geworden, w1e jedermann weılß, eiınem aum praktikablen Pluralısmus, den
Parteıen FAr Frafß vorgeworften. Eın „aufßenpluralıstisches“ Modell könnte Wett-
bewerb schaffen un!: dıe Verhältnisse, die den Markt monopolisıieren, korrigieren.

Dıie Funktionsfähigkeıit dieses „Meinungsmarktes % belegt das Fernsehurteil
allerdings mıt erheblichen 7Zweıteln. Es olaubt nıcht, „dafß das Programmangebot
in seıner Gesamtheıt kraft der Eigengesetzlichkeit des Wettbewerbs den Antorde-
runsch der Rundtfunkfreiheit entsprechen werde“ (35) Der Rundfunk dürtfe 1n
keinem Fall dem „Ifreıen Spiel der Kräfte“ überlassen werden (40) Da dıe
Rundfunkfreiheit in eınen ordnungspolitischen Rahmen gehört, 1St auch denen
ımmer selbstverständlich SCWESCHI, die für eın Wettbewerbsmodell eintreten. ber

anderes 1St CS, grundsätzlıch das Gremıienmodell ın seıiner Effizienz, eınen
Ausgleıich herstellen und dem Pluralısmus der Wertvorstellungen entsprechen
können, eiınem Marktmodell miıt seınem freıen Spiel der Kräfte vorzuzıehen. Aus
dem „kommerzıellen“ Rundfunk hat INanl eın Schreckgespenst gemacht, aber
etzten Endes das Marktmodell damıt treffen wollen. So glaubt INall, „amerikanı-
sche Fernsehzustände“ verhindern können. Auffallend 1St dabe] ufr, W1e LHHSGEE

MIt Personal reichlich versehenen Rundfunkanstalten dauernd amerikanısche \
Serien einkauften!

Das drıtte Fernsehurteıil hat den gesellschattliıchen Krätten für das Zustande-
kommen der integrierenden Kommunikatıon eıne grofße Bedeutung beigemessen.
Die katholische Kırche mıiıt ıhrer Gemeinwohl Orlıentlierten Sozıiallehre fühlt
sıch VO  e} diesem Denken Antipode A klassıschen Liberalismus aNnNSCZOSCH.
Dıie Demokratie ruht aber ebenso auf dem Pfeiler der Individual- und Marktfrei-
heıt, auch und VOT allem 1MmM Geıistigen. Da{iß dieses Spannungsgefüge 7zwiıischen
Gesellschaft und Indivyviduum auch 1m Rundtfunkwesen wiederhergestellt wiırd,
muüulfite eıne besondere dorge der Kırche 1in dieser konkreten Sıtuatıion se1ın, da das
öffentlich-rechtliche Monopol Ende geht.
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Neue Formen der Nahraumkommunikation

Die „MHNEUC Medien“ sınd keine Medien, hat der Salzburger Publizıistik-
wıssenschaftler Michael Schmolke den derzeıt vielumstrıittenen Auswirkungen
der Kabelkommunikatıon angemerkt. Er teıle den prognostischen Optimısmus 1mM
Hinblick aut die Kabelkommunikation nıcht, un ZW ATr nıcht VOT allem deshalb,
weıl dıe Medien“ als Massenerscheinung nıcht revolutionj;erend NECUu

seı]en W1€e allgemeın hingestellt. Schmolke behauptet, „dafß die Bedürfnisse (und
EerSst recht der Bedarf) ach jenen Erscheinungstormen der Kabelkommunikatıon,
die seıt Jahren 1m Mittelpunkt der kommunikationspolitischen Diskussion stehen,
schwach der Sar nıcht vorhanden sind, während jedentfalls beim ‚breiten
Publikum:‘ durchaus Bedarf ür Verbesserungen bekannter, bereıts vorhandener
Formen der Kabelkommunikatıon besteht, aber durchaus auch Bedarftf für Nut-
ZUuNg der Kabel-Technıik, S1e Qualitätssteigerung un Erleichterungen be] der

4Zuführung ekannter un beliebter Kommunikationsinhalte bringt.
I)as Fernsehen 1St och ımmer das eigentlich „neue“ Medıum, 1aber Cr 1St

wiederum für dıe Bundesrepubliık auch nıcht mehr NCU, WenNnn 1L  > VO den
neuen Kommunikationstechnıken, ber dıe Fernsehprogramme künftig Or-
tıert werden können, einmal absjeht. Auft diesem Hintergrund 1St CS

verwunderlıch, da{fß 1U heute plötzlıch SEeIHStE Besorgnisse“ ber die nıchtvertret-
are Ausdehnung des Fernsehkonsums geäußert werden un da{fß sıch dıejenıgen,
die sıch aum dıe Probleme der Famılien kümmern, ber die schadenstift-
tende Funktion der Fernsehprogramme auf das Famıilıenleben der Natıon beson-
ers aufregen. So entsteht der Eindruck eınes wirklich bedrohlich Neuen, un VO  e

Medienkongrefß Medienkongreiß laufen dıe Kassandra-Rutfer, die Ängste
schüren un: 1ın eiıner emotionsgeladenen Debatte als Nebelwerter wırken. Die
wahren Beweggründe des Konservatısmus in der Medienpolitik liegen
anderswo. Der Einflufß, den das Fernsehen in unNnseTrTeM Land autf die politischen un
weltanschaulichen Wertvorstellungen muıttel- un langfristig ausgeübt hat, 1st
durch dıe Kommunikationswissenschaft un Demoskopıe ınzwischen belegt
worden?. Diejenigen, die für den Status qUO plädıieren, mussen mı1t dieser Rıchtung
ohl einverstanden se1n; waren dıe Argumente nıcht fadenscheinig.

Am Fernsehkonsum des breıten Publikums 1n der Bundesrepublık 1Sst längst eın
gew1sser Sättigungsgrad abzulesen; dıe Tendenz 1St leicht rückläufig, obwohl
ARD un: ZDF ıhre Programmangebote in den etzten Jahren zeıitlich vervieltacht
hahen Um diese übrıgens erfreuliche Tatsache einer zunehmenden Gewoöh-
Nnung das Medium Fernsehen kommt INan be1 der Diıskussion die „verka-
belte“ Medienzukunft nıcht herum. Mehr Gelassenheıt un mehr Ver-
irauen ın dıe Unterscheidungstähigkeıit un: Wahlkompetenz uUuNnserIer Bürger
stüunde uns gul Dıie wachsende Ernüchterung gegenüber dem anfangs eupho-
risch eingeschätzten Fernsehen gilt 65 Öördern. Irotz des Normalısıerungspro-
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ZC8S5SC5 lıegt das Fernsehen demoskopisch iın seıner Glaubwürdigkeit mıt Prozent
(1980) och ımmer weıt VOT dem Hörfunk und der Tageszeıtung mıt jeweıls
Prozent®. Der ungewöhnlıch hohe rad Authentizıtät, der dem Fernsehen VO

Durchschnittszuschauer och ımmer zugebillıgt wiırd, mufß eıner abwägend-
kritischen Eınstellung weıchen. Di1e Gewöhnung tragt ıhren eıl azu bel, aber
sıcher wiırd N auch durch Pluraliısierung un Individualisierung der Programme
möglıch se1n, dıe bewulfßt gepflegte „Aura“ des öffentlich-rechtlichen Fernsehsy-

in Deutschland langsam abzubauen.
Die wirklıche Neuheıt besteht in der Kommunıikationstechnologie, und S1e wırd

nıcht hne Auswirkungen auf Struktur, Inhalt un pluralıstische Vieltfalt des
Programmangebots bleiben. Die Verkabelung der Verteilnetze mıttels der Kupfter-
Koaxıalkabeln dıent eiınem qualıitatiıv besseren un: erweıterten Iransport VO  a}

Rundfunkprogrammen Zu Empfänger hın Der Netzbau (Kosten) un die
Trägerschaft solcher Technologien (Bundespost) erweısen sıch 1er einstweılen als
problematisch. twa Prozent aller Haushalte sSınd bisher schon eıne
Kabelanlage angeschlossen, wobel N sıch durchweg orößere der kleinere
Gemeinschaftsantennen handelt, meıstens dıe „Abschattung“ durch bauliche
der andere Hındernisse überwinden. Mıtte dieses Jahrzehnts wırd INan für
eıne weıtere Verkabelung auch für Datenvermittlung, Fernkopierer, Telex un:
nıcht 1Ur vA Transport VO Rundfunkprogrammen auf die Glastasertechnik
zurückgreıten können, eıne deutsche Entwicklung, die erheblich rentabler 1St als
die konventionellen Technıken un: eıne aum ausnutzbare Kapazıtätserweıterung
der Netze schafft. Innerhalb eınes Glasfaserbreitbandnetzes lassen sıch nahezu
beliebig viele Hörfunk- un: Fernsehprogramme verteılen, wobel CS die Technik
auch zuläfßst, da{fß dıe Sıgnale erst auf Abruf transportiert werden un 1eSs durch
eınen SOgENANNTLECN Rückkanal VO Empfänger TAUR Sender ermöglıcht wırd

Was ergibt sıch daraus Kommunikations ormen un Programmöglıich-
keıten? Die Massenkommunuikatıion VO Kommunikator Zzu Rezıpıenten
braucht sıch nıcht länger auf eıne grofßflächige Ausstrahlung fertiger Programme
beschränken, sondern der Gegensatz zwıschen beiden alßt sıch besser überbrük-
ken Dıie Kommunıikation zwıischen Individuen iınnerhalb eıner raäumlıch abgrenz-
baren Gruppe un auch der Gruppen untereinander wırd sıch verstärken un:
ındıyıdualısıeren. Wıe das schon jetzt be] der Regionalısıerung un Subregionali-
sıerung einzelner ARD-Programme angestrebt wırd, trıtt die kleinere Gruppe ın
den Vordergrund des Programmıinteresses und wırd eıne C orm VO Nah-
raumkommunikation möglıch: Dıie Eindimensionalıtät des Prozesses VO

Kommunıikator A Rezıpıenten mMıt wen1g Feedback braucht nıcht mehr der
Regeltall se1n. Dıie Rollen werden austauschbar, bıs Z „Offenen Kanal“ eınes
ftrejen Nutzungszugangs für einzelne Interessenten, kleinere Gruppen, Vereıne,
Nachbarschaften, direkt un 1n eıgener Regıe auf dem Biıldschirn erscheinen
der sıch ber Hörtunk mıitzuteılen. Dıie Problematık, da{ß daraus eıne „Mecker-
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ecke“ wırd der Sallz bestimmte Gruppen sıch produzıieren, soll 1er eiınmal
beiseıite gelassen werden.

In den Kabinettssitzungen der Bundesregierung VO Maı und Junı 1981
wurde testgehalten: „Der entscheidende Innovationsschub der Kommunıi-
katiıonstechniıken liegt 1m Bereich der geschäftlichen un: Individualkommunika-
tion.“  7 Das 1st sehr zutreffend un markiert das tatsächlich Neue Möglıchkeiten
un Chancen, es nıcht mehr be] Z7wWel der reı ARD- der ZDF-Programmen
belassen, dıe VO  e} eiınem Miıllionenpublikum eın alptraumhafter Gedanke 1St das
schon Immer gewesen! „konsumıiert“ werden, sondern den elektronischen
Massenkommunikationsprozeliß eNLT-MAassen, ıh individualisieren un ötar-
ker auf (örtlıch und gelst1g) begrenzte Raume un Gruppen dıtfferenzieren.

Weniger erfreulich 1St allerdings die Feststellung in den erwähnten Kabinettssit-
ZUNSCH, da{fß dıe Bundesregjierung 1n dem polıtischen Streıt ber das grenzüber-
schreıtende Satellitenternsehen och immer „den Gefahren der Fremdkommerzı1a-
lisıerung un der Aushöhlung natiıonaler Medienstrukturen“ begegnen mussen
olaubt®. Wıe enn ohl praktısch? W ll InNan seın eı]l iın eiıner Art VO

„Luftabwehr“ suchen gegenüber den verderbenbringenden Satellitenplänen der
luxemburgischen RIE: WenNnn deren Programme VO Jahr 1985 ın weıten Teılen
unsercs Landes empfangen werden können? Der Satellit mı1t seınem „overspill“
Ausstrahlung häalt sıch 1U einmal nıcht dıe Landesgrenzen, un selbst
der SowJetunion 111 es nıcht gelingen, Programme AUS dem Ather, die ıhr nıcht
genehm sınd, verhindern. Be1l uns 1sSt CS ach Auskunft VO  e} Albrecht Müller 1m
Bundeskanzleramt die „Medienordnung“, die WIr u1nls durch Ausländer nıcht
„zerstören“ lassen wollen. Um den Preıs der weltweıten Intormationstreiheit un!
des ungehinderten un grenzüberschreitenden Intormationsflusses? Die Argu-
mentatıon hat sıch ın eıne groteske, gefährliche Ecke treıiben lassen, un das
Bestreben, Partout öffentlich-rechtlichen Monopo|l festzuhalten, nımmt gCIa-
ezZzu peinliche Formen „Wenn Radıo Luxemburg abgelehnt wırd“, meınte der
Außenminıister (3aston Thorn, „weıl 6S angeblıch die deutsche Kultur getahrde,
kommen mI1r da sehr peniıble Eriınnerungen 1Ns Gedächtnis.“

Verantwortung un Präaäsenz der Kırche

Wıe annn dıe Kırche ıhre umfassende Verantwortung ın den Medien, 1aber
auch gegenüber ihnen und ıhren gesellschaftlıchen Auswirkungen wahrnehmen?
Be1 den etzten Hohenheiımer Medientagen der Stuttgarter Katholischen Akademıe
ber das Verhältnis VO  ® Ethik un Kommunikation!® oing CS dıe Hraze, Ww1e€e
Ereigniswirklichkeıit iın Medienrealıtät umgesetzt wırd Di1e Bildwelt des Fernse-
ens pragt die Vorstellung der Menschen VO der Realıtät, iın der WIr leben,
entscheidend mı1t Wır haben 6S be1 diıesem Medium mıt eıner interpretierten,
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durch das Fernsehen hergestellten un produzıierten Wirklichkeit AUS 7zweıter
Hand Lu  3 Daiß der Zuschauer 1eSs weılß, dafß sıch dessen bewulßt bleibt un:
die ıstanz Z Medıum nıcht verliert, da{fß fr den Umgang mıt ıhm
medienpädagogische Hıltfen autftnımmt un da{fß Eltern un:! Famılien auch instand-
ZESETZL werden, ıhre Kınder entsprechend erziehen, gehört der umtassenden
Verantwortung der Kırche als eınes Erziehungs- un Bildungsträgers iın der
Gesellschatt. Dıie Rundfunkanstalten selbst eısten 1er wen12 Hıltestellung,
1aber vielleicht 1St er auch zuviel verlangt, da{fß das Medium die eıgene Botschaft
dauernd problematısıert un seıner Authentizıtät Abstriche vornımmt. Hella
Kellner VO der ZDF-Medienforschung meınte 1n Hohenheıim, öffentlich-rechtli-
ches Fernsehen se1 primär realıtätsorientiert, kommerzielles Fernsehen se1 primär
entspannungsorientiert. Generell WwI1sSse INan heute, da{fß die Zuschauer das Fernse-
hen starker ZUr Entspannung un Realitätsflucht als ZUT Konfrontation mıt der
Realıtät nutfzen würden. Eın hoher, unterhaltungsorientierter Fernsehkonsum
gehe einher mMiıt eıner inadäquaten Realıtätseinschätzung.

In eıner treıen Gesellschaft lassen sıch Presse- un Rundtunkfreiheit etzten
Endes nıcht kontingentieren. (serat die Behauptung, eın öffentlich-rechtliches
Programm se1l „realıtätsorıientiert“, nıcht leicht 1n den Verdacht, Realıität mıt dem
eıgenen Programm verwechseln? Wieviel „Realıtät“ ann das Fernsehen enn
überhaupt vermıiıtteln? Ist CS nıcht vielleicht ehrlicher, den Prımat seiner unterhal-
eS- und entspannungsorıentierten Wırkungen zuzugeben un!: die Fernsehma-
schine als eınen Zerstreuungs- un Spielautomaten bezeichnen, jedenfalls
primär? Die Inftormatıon un dıe Objektivıtät zaählen nıcht den besonderen
Tugenden dieses subjektivsten allen Massenmedien, dessen Wirkungsgren-
SS  a CS 1e] deutlicher hervorzuheben gilt. Dıie eigentlichen Wirkungen gehen 1Ns
Unterbewußte. Dıie wenıgsten sınd CS wohl, die sıch bewulßlßt A Informations-
gründen VOT den Bildschirm sefizen Dıie Mehrzahl ll ‚unterhalten“ se1n.

Wenn die Kommunikationswissenschaft seıt längerem darauf autmerksam
macht, die entscheidende rage se1l nıcht „ Was machen die Medien mıt den
Menschen?“, sondern umgekehrt „Was machen die Menschen muıt den Medien?“,
ann gilt daraus auch iın kırchlichen Kreıisen Konsequenzen zıehen, dıe
tietsıtzende Manıpulationsangst abzubauen un der Kompetenz des Rezıpıenten
mehr Vertrauen entgegenzubrıngen. Die Kırche 1St och ımmer iın der Gefahr, das
Fernsehen für eıne „Erziehungs- und Bildungsmaschine“ halten, un vielleicht
steht.sıe nıcht zuletzt deshalb eıner Offnung un Pluralisıerung der Angebote un
Trägerschaften restriktiv gegenüber, weıl S1e dieses Medium nıcht sıch selbst
überlassen möchte. Die bisher ehrlichste Argumentatıon hat eın Amerikaner
namens Jerty Mander geliefert. Er plädierte eintachhın für dıe Abschaffung des
Fernsehens. DDas Medium se1 eıne „Krankheıt“. Es trübe den Geıist, hypnotisıere
den Verstand, zerstore die Phantasıie!!.

Dıie Entmythologisıierung des Fernsehens 1st ber die Kommunıikations-
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techniken in vollem Gang, und INnan sollte diese Entwicklungen schon deshalb
nıcht bremsen. Die beste Medienpädagogik 1st immer och die eigene Erfahrung.
Es geht dıe verbesserte Einsıicht in eıne strukturgerechte Medienverwendung,
aber auch die Gewınnung einer Medienkultur un: eınes verstärkten Bewuft-
se1Ns für dıe ethischen Implikationen 1ın den mediıalen Kommunikationstech-
nologien. Der Moraltheologe Altons Auer hat hıerzu eıne Fülle lesenswerter
Gedanken 2  ZUS ammengetragen1  .

Die umfassende Verantwortung der Kırche für die Medien nımmt ıhren
Ausgangspunkt VO Menschen, VO seıiner Urteıils- un Geistesbildung, ann aber
auch VO Kommunikationsbegriff un annn sıch dabei auf dıie Pastoralinstruktion
„Commun10 eit Progressio“ stutzen, wWwenn N dort heilst (Nr 1 12) „Gemeinschaft
und Fortschriutt sınd dıe obersten 7Ziele sozıaler Kommunikatıon un ihrer
Instrumente.“ Diese Instrumente „entwickeln sıch och ständig weıter Sıe
umgreıten mehr und mehr die enk- un: Lebensweıise der Menschen un!: driıngen
durch ıhre Technik ımmer tieter darın eın In diesen Instrumenten der soz1ıalen
Kommunikatıon „erblickt der yläubige Christ dıe VO  a} der Vorsehung (sottes

gegebenen Mittel, das Zusammenleben der Menschen auf dieser Erde
ördern“.

Am Modell eınes „Integrationsrundfunks“ hat sıch die Kırche VO  e Anfang als
gesellschaftlich relevante Gruppe beteilıgt. S1e 1st auch in den zahlreichen und-
funkgremien vertreten Sıe hat eıgene Sendezeıten und „Fenster” 1mM Programm. Es
annn NUr Hypothese bleiben, wenn INan sıch eiınmal vorstellt, die Kırche hätte semt
den Nachkriegsjahren alle ıhre 1mM öffentlich-rechtlichen Rundfunk engagıerten
un: finanzıerten Kräfte un: Ideen in eınen katholischen Rundfunk in eigener
Trägerschaft ınvestliert. Die „Versäulung“, WwW1e€e INan dieses Modell in den Nıiıeder-
landen NnNannNtTte, W ar nıcht unsere rundfunkpolitische Lösung 1mM frühen Nach-
kriegsdeutschland: Die elektronischen Medien sollten VE „Integration” beitragen.
ıne hohe un schwıerıge Aufgabe 1st ıhnen damıt aufgetragen worden, un: ındem
das drıitte Fernsehurteıl für jegliche Organisatiıonsform des Rundfunks auch
künftighın die gesellschaftliche Repräasentanz 1ın Kontrolle un: Programm ZUT

Pflicht macht, wırd auch das Ziel gesellschaftlicher Integration für dıe
Medien festgeschrieben.

Fıne Bılanz AUS dreißig Jahren katholischer Rundfunkarbeıt 1im öffentlich-
rechtlichen Verbund zıehen, dürtfte ohl unmöglich se1n; 6S ftehlen die
Vergleichsmöglichkeiten etwa ZUI rage, ob 1n der „Integration“ auch dıe relig1öse
un christlich-werthafte Komponente genügend Z Geltung gebracht werden
konnte der ob Man sıch 1er durch eıne falsch verstandene „Weltlichkeıit“ der Welt
1Ns Ghetto abdrängen 1ef% Nımmt mMan dıe Religion nıcht als Aussage in ıhrem
kirchengebundenen Zeugnıi1s- un Glaubenscharakter, sondern als anthropologı-
sches der sozialpsychologisches Phänomen, dürtte dıe Relıgion 1im „Miılıeu“
der öffentlich-rechtlichen Programme seıt langem unterrepräsentiert se1n.
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Eın Nachteıl dieses Verbunds WAar 6S sıcherlich auch, dafß die Kırche dıe dJorge für
dıe eıgene Kreatıvıtät un Produktivıtät HÜr relig1öse Themen 1m elektronischen
Programmbereich weıthın dıie Anstalten und ıhre dafür zuständıgen Redakteure
delegiert hat Eınerseıts professionalisierte s1e damıt das Erzeugnıis, andererseıts
wurde 6S ıhr aber auch dadurch erschwert, sıch damıt iıdentifizieren. Heute
angesichts Chancen 1M elektronischen Bereıich Ort INan nıcht selten die
Klage: Woher sollen WIr dıe Talente nehmen? Der 'Testfall kommt auf die Kırche
Z wenn sS1e sıch den bevorstehenden Kabelpilotprojekten beteıilıgt.

Um einschlägıge Erfahrungen sammeln, hatte sıch dıe Bundesregierung 1976
auf Empfehlung des SoOgenannten tK-Berichts dafür entschiıeden, dıe
Techniken in einıgen Projekten erproben. Es bedurfte, grunes Licht für
diese Miniprojekte 1mM Kabelbereich erhalten, vieler Hearıngs, unzähliger
Sıtzungen un Gutachten un mehrerer Landesgesetze, endlich Uu-

probieren, W as sıch 1mM Ausland seıt Jahren schon bewährt hat Wıe „realıstisch‘ dıe
Versuchsbedingungen simulıert werden können, bleibt OWI1eSsO eiıne offene Frage
Nach jetzıgem Stand sollen Kabelpilotprojekte in Berlın, München, Dortmund,
Ludwigshaten und Stuttgart mıiıt unterschiedlicher Beteiligung der Mıtwirkung
der Kırche in Angriffgwerden. Dazu wırd 6S ın kiırchlichen Institutio-
nen un:! Gemeıinden eıner Intormatıions- un: Aufklärungsarbeıt bedürten. Die
Kırche wiırd auch den Autbau der entsprechenden Ausbau VO  . Programmge-
sellschaften herangehen mussen, kırchliche Programme ber dıe Kabelnetze
vertügbar machen. Die Aufmerksamkeıt richtet sıch VOT allem darauf, ob dıe
„Lücke“ 7wischen der Massen- un Individualkommunikation in eıner konstruk-
tıven Nutzung der Technologıen geschlossen werden annn

In allem bleibt CS dıe entscheidende rage, muıt welcher Effizienz dıie Kırche ıhren
Informatıions- un Verkündigungsauftrag angesichts einer vergrößerten Vielfalt ın
den elektronischen Medien MIt den Tendenzen ZU Lokalen, Individuellen un
Pluralen wahrzunehmen gedenkt. Der Jurıist DPeter Lerche hat e rAHI bereıts 1978
einıge Grundtypen ZeENANNLT, w1e€e die gegenwärtige Rundfunkstruktur 1im Feld des
Kabelrundfunks verändert werden könnte, nımmt INnan als Unterscheidungsge-
sichtspunkt dıe Präsenz un Repräasentanz der Kırchen 7AERE Grundlage. Einmal
könnte innerhalb der gesetzliıch festgelegten Grundorganıisatiıon der bestehenden
Rundfunkanstalten der Selbstdarstellung privater Kräfte un relevanter Gruppen
größerer Raum VOTL allem auch 1m okalen Bereich gewährt werden. „Zu den
relevanten Gruppen, denen auf diese Weıse eın größeres Tor als bisher aufgetan
werden würde, rechnen jedenfalls auch die Kırchen.“ Eın zweıter vorstellbarer
Grundtyp wüurde ach Lerche ebentalls eıne pluralistisch organısıerte Trägerschaft
bejahen, diese aber VO  - den bestehenden Rundfunkanstalten Samıt ıhrem vielfälti-
SCH Potential prinzıpıiell lösen. Der Träger wurde selbst nıcht als Programmanbie-
ter erscheıinen, sondern erläfßt Programmrichtlinien, verg1ibt Lızenzen und ande-
1CSs Hıer 1st teilweıse das „außenpluralistische“ Modell vorwegsCNOMIMCNI.
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Lerche verweıst auch ausdrücklich 1n diesem Zusammenhang autf die err-
schende Rechtsmeinung, da{fß die Gewährung VO  - Sendezeıten, die die Kırchen
selbst gestalten, nıcht bedeuten könne, damıt se1l das ZESAMLE Erscheinungsbild der
Kırchen 1m Rundfunk abgefunden””. Nach dem Verständnıiıs des Grundgesetzes
fühlt sıch dıe Kırche nıcht 1Ur als relevanter Faktor 1in der Gesellschatt, sondern s1e
1st A4US dem Kreıs bloßer Gruppen- und Verbandsınteressen herausgehoben. Da S1€,
Ww1e€e das Bundesverfassungsgericht formulıert, „äahnlıch WwW1e€e der Staat den Menschen
als (3anzes 1ın allen Feldern seiıner Betätigung un seınes Verhaltens anspricht un

Forderungen ıh stellt“, 1St s1e 1n eıner hervorgehobenen Rechtsstellung mıt
eıner für die gesaAMTE Gesellschaft unverzıiıchtbaren Aufgabe der Sınnstiftung
betraut!?. So ann S1€e auch 1im Rundfunk nıcht 1Ur ıhren Eıgenıinteressen nachge-
hen, sondern 1st für alle Büurger da

Amerikas besondere Fernsehverhältnisse eıner „Elektronischen Kırche“ MIt
eıner Vielzahl relıg1öser Verkündigungs- un Unterhaltungsprogramme iın eigener
Trägerschaft VO  an Religionsgemeinschaften sınd nıcht übertragbar. TIrotzdem
überrascht un beeindruckt die Vıtalıtät un der Einftallsreichtum, Ww1e€e 1er die
relig1öse Botschatt 1NSs Fernsehbild gebracht wırd Die konventionellen Ertah-
rungsmuster Aaus der jahrzehntelangen Rundfunkarbeıt der Kırche werden für eıne
sinnvolle Nutzung der Medien hılfreich se1ın, aber gleichzeıtig bedarf es eıner

Vıtalıtät un Kreatıivıtät; damıt dıe Kırche die elektronischen Medien für
ıhre Frohbotschaft in unserem Land och stärker 1ın Besıtz nımmt als bısher. Dıie
Chancen dafür werden mıt den Medien größer.
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